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Gemeinde Ehningen       Landkreis Böblingen 
 
 

Satzung zur Aufhebung 
der Satzung über die Zulässigkeit und Gestaltung von Dachaufbauten, 
untergeordneten Quergiebeln und Dacheinschnitten (Gaubensatzung) auf 
Gemarkung Ehningen  
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs.l BauGB  
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ehningen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.04.2026 den Aufstellungsbeschluss für die Aufhebung der Satzung über die 
Zulässigkeit und Gestaltung von Dachaufbauten, untergeordneten Quergiebeln und 
Dacheinschnitten (Gaubensatzung) auf der Gemarkung Ehningen gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. Ferner wurde vom Gremium beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung der 
Planunterlagen durchzuführen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zu beteiligen. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist dem nachfolgend abgedruckten Lageplan zu entnehmen.  
 
Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die Aufhebung der Gaubensatzung entspricht dem städtebaulichen Ziel der 
Gemeinde Ehningen, einer nachhaltigen Innenentwicklung mit Vorrang für den 
Dachgeschossausbau im Bestand zur Ressourcenschonung und Vermeidung von 
Flächenversiegelung. Die Innenentwicklung, durch den raschen Ausbau von 
Dachräumen zur Schaffung von Wohnraum, ist durch die geltende Gaubensatzung 
stark eingeschränkt. Durch eine großzügigere Gestaltung von Dauchaufbauten, 
Quergiebeln und Dacheinschnitten, könnte eine stärkere Nachverdichtung, innerhalb, 
nicht oder wenig genutzter Raumreserven in Dachgeschossen, deutlich erleichtert 
werden. Die Aufhebung der Gaubensatzung trägt maßgeblich dazu bei, die gewollte 
Schaffung von Wohnraum im Bestand zu unterstützen. Die Maßnahme ist besonders 
klimafreundlich und nachhaltig, durch die Wohnraumschaffung innerhalb des 
bestehenden Bauvolumens ohne jegliche Flächeninanspruchnahme 
(Flächenversiegelung). Eine maßvolle Weiterentwicklung trägt zudem nachhaltig zum 
Werteerhalt von Wohnlagen bei. Auch vor dem Hintergrund, dass in Ehningen 
dringend Wohnraum benötigt wird und angesichts des weiterhin steigenden 
Wohnraumbedarfs ist es unabdingbar, Wohnflächen zu aktivieren. Ziel der Satzung 
ist es daher, eine Möglichkeit zur Innenentwicklung ohne zusätzlichen 
Flächenverbrauch im Sinne von Wohnraumerweiterungen im Dachgeschoss, in 
größerem Umfang als bisher, zu eröffnen und den raschen Ausbau von Dachräumen 
zu erleichtern. Die Fläche des Plangebiets entspricht dem bisherigen 
Geltungsbereich der Gaubensatzung. 
Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen sollen im Plangebiet die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden Um diese von der 
Gemeinde gewollte städtebauliche Entwicklung realisieren zu können, ist die 
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Aufhebung der Satzung über die Zulässigkeit und Gestaltung von Dachaufbauten, 
untergeordneten Quergiebeln und Dacheinschnitten (Gaubensatzung) erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich sowie die Ziele und Zwecke der Planung liegen im Zeitraum 
vom 24.04.2026 bis 25.05.2026 je einschließlich aus, im Bürgermeisteramt 
Ehningen, Rathaus, Königstr. 29, Bauamt: Bauen und Liegenschaften, EG, im 
Flurbereich bei Zimmer 1, während der üblichen Dienststunden Montag bis 
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag bis Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr und 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. Der lnhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung 
sowie die genannten Unterlagen sind während des Zeitraums der Auslegung auch 
auf der Homepage der Gemeinde Ehningen unter dem Link: 
https://www.ehningen.de/de/buergerservice/bauen-wohnen/bebauungsplaene 
in elektronischer Form abrufbar. Stellungnahmen sollen innerhalb des oben 
genannten Zeitraums elektronisch bei der Gemeinde Ehningen abgegeben werden. 
Bei Bedarf können diese aber auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
während des oben genannten Zeitraums bei der Gemeinde Ehningen abgegeben 
werden. Über sie entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit dem Antrag 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. Es wird gebeten die volle Anschrift anzugeben.  
 
Ehningen, den 15.04.2026 
 
gez. Lukas Rosengrün 
Bürgermeister 
 
 
























